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der polizeilichen oder sozialfiirsorgerischen Ad-.

ministrativstrafgewalt unterstellt werden, ist Hun-
dert gegen FEins zu wetten, dass sie rickfillig
und mit der Zeit unverbesserliche Delinquente
werden.

Dafiir biirgt, abgesehen von den leider noch
allzu allgemein iblichen Straf- und Korrektions-
methoden der Anstalten, schon die Promiskuitéit
mit bereits verhérteten, scham- und hemmungslos
gewordenen Gewohnheitsdelinquenten und Ver-
brechern in der Anstalt selbst, die sich dann als
eigentliche Hochschule und Pflanzstatte des Ver-
brechens erweist und betétigt.

Aber auch wenn sich diese Promiskuitdt nicht
schon wéihrend ihrer Strafhaft unmittelbar ver-
derblich gestaltet, sind die dazu verurteilten La-
bilen darum von ihrem spéteren, verderblichen
Einfluss keineswegs gesichert. Jeder Kundige
weiss, wie erstmals bestrafte, dann als gebessert
Entlassene, welchen es nach langen, sauren Be-
mithungen gelang, sich wieder in normales Er-
werbs- und Gesellschaftsleben einzugliedern, von
ehemaligen Mitgefangenen aufgestobert, umwor-
ben, oder unter Druck gesetzt, manchmal wieder-
holt schéndlich erpresst, oft schméhlich denunziert,
daher neuerdings geradezu zwangslaufig riickfal-
lig und nun erst im eigentlichsten Sinne kriminell
wurden.

Die verderblichen Nachwirkungen der Straf-
haft brauchen iibrigens nicht notwendigerweise
von deren Promiskuitdt, noch von ebenfalls Vor-
bestraften auszugehen. Man verzeichnet ebenso
hdufige Riickfille, die durch taktlose Selbstgerech-
tigkeit bloss zuféllig noch straflos gebliebener Mit-
menschen, bald gedanken- und verstédndnislos,
bald geradezu sadistisch roh, bedingt sind.

Da gibt es ausbeuterische Meistersleute oder
Vorgesetzte, satte, ebenso eingebildete als selbst-
zufriedene, neidische Nebenarbeiter, Mitbiirger,
die sich hochstens schmeicheln diirfen, noch nie
nach Verdienst rechtlich erfasst worden zu sein
und die daher vermeinen, ihre anders zweifelhafte
Ehrenhaftigkeit und Unbescholtenheit durch Aech-
tung, Verfolgung und Schidigung erstmalig Vorbe-
strafter unwiderlegbar dokumentieren zu konnen.
Sie erpressen oder hetzen ihre aus naheliegenden
Griinden wehrlosen Opfer so lange, so unerbittlich,
so unermiidlich, bis diesen schliesslich, schon rein
materiell, bloss noch die Flucht in erneuten Rechts-
bruch tbrig bleibt.

Jeder auch nur einigermassen orientierte Beob-
achter verméchte dariiber gelegentlich wahrhaft
erschiitternde Passionsgeschichten solcher Ungliick-
licher zu erzidhlen, die schliesslich rettungslosem
Verbrechertum anheimfielen, lediglich getrieben
und gehetzt von ihren gedanken- oder herzlosen,
lieben Mitmenschen.

Mitunter, ob auch selten genug, gelingt es,
sie ihrem anders unvermeidlichen Verderb doch
noch zu entreissen, wozu allerdings ganz beson-
ders ginstige Verumstdndungen, vor allem aber
opferwillige, kundige Helfer gehotren, die sich je-
doch nur ausnahmsweise vorfinden.

Was aber von Promiskuitdt, Unvernunft und
menschlicher Héirte verschont bleibt, wird gele-

gentlich nachtréglich noch von Vormundschafts-,

Firsorge- und Polizeiinstanzen der Riickfélligkeit
zugetrieben. Man stellt den Strafentlassenen unter
Vormundschaft oder unter Schutzaufsicht, die sich
in allzuvielen Fillen lediglich damit begniigen,
sich mehr oder weniger periodisch, dafiir aber
recht aufdringlich, zutdppisch ostensibel, liber die
Fiihrung des Entlassenen zu erkundigen, bis er
das Bisschen wieder erworbenen, guten Leumun-
des, in der Regel gleichzeitig mit seiner Arbeits-
stelle, eingebiisst hat, — nicht weil er sich neuer-
dings verfehlte, sondern weil ihm lidngst Abge-
bilisstes neuerdings vorgeriickt wird.

Das geschieht ebenso heuchlerisch als patzig,
indem man etwa dem Strafentlassenen jeden, auch
noch so unschuldigen Genuss, jegliche Aeusserung
normaler Daseinsfreude zu ahndungswiirdiger
Uebertretung aufmutzt und ihn dadurch entmu-
tigt, schliesslich zur Verzweiflung an sich und
der Welt bringt.

Schon der blosse Verkehr eines Teiles unserer
Beamtenschaft mit den entlassenen Haftlingen
wirkt auf diese ebenso bedriickend als entwlirdi-
gend. Auch sei der Fille bloss vollstindigkeits-
halber gedacht, wo Beamte, die durch ihr Ver-
halten die Riickfélligkeit solcher Ungliicklichen
verschuldet haben, sich selber Vergehen zu Schul-
den kommen liessen, an denen sich die, der von
ihnen angeblich Betreuten nicht von ferne messen
diirften, die jedoch nur ganz ausnahmsweise recht-
lich gesiihnt wurden und wenn schon, dann un-
vergleichlich milder als die geringeren Rechts-
briiche ihrer Opfer.

Konkrete Beispiele fiir alle vorgedachten Fille
zu erbringen eriibrigt sich, — es wimmelt davon!
Private und amtliche Willkiir, sittlicher Eigen-
oder Beamtendiinkel, automatisierte Schnoédigkeit,
sind ununterbrochen am Werk, der Labilen Ge-
wissen zu verwirren, sie durch fortgesetzte Hirte,
Vergewaltigung und Unterdriickung in den Zu-
stand wenigstens subjektiv berechtigter Notwehr
gegen Gesellschaft und Staat zu dridngen, womit
sie, oft unwiderruflich, der Kriminalitat anheim-
fallen.

«Heilpddagogische Werkblitter»

Die vom Institut flir Heilpddagogik in Luzern her-
ausgegebenen «Heilpddagogischen Werkblitter» wid-
men die soeben erschienene Nummer 5 des 19.Jahr-
ganges dem Bewegungsprinzip. Von den zahlreichen
Aufsdtzen sei der von Hans Tschabold erwihnt. In
seinen «Gedanken zum Turnunterricht bei- schwer-
horigen Kindern» wird auch auf Schwierigkeiten hin-
gewiesen, die in bezug auf die Konzentrationsfihig-
keit der Schiiler bei jedem Turnunterricht auftreten
konnen, deren Ueberwindung aber gerade den Turn-
unterricht besonders wertvoll fiir die Gesamtent-
wicklung der Schiiler werden lidsst. Dr. Ernst Bieri
schildert den interessanten Zusammenhang von Be-
wegungs- und Sprecherziehung bei Schwerhorigen.
Dr. Hugo Wyss, der riihrige Redaktor der Zeitschrift,
stellt in seinem Artikel «Ueber das Bewegungsprin-
zip als Unterrichts- und Erziehungshilfe», diese er-
zieherische Hiilfe in den grossen piddagogischen Zu-
sammenhang.

401



	"Heilpädagogische Werkblätter"

